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Sicherheitspolitik

Der Fall Ukraine -
si vis pacem para bellum!
Der Krieg ist heute ein anderer: Es geht um eine höchst aktuelle
und existente Bedrohung, die angetan ist, das ukrainische
Staatsgefüge zu destabilisieren oder gar zu lähmen - möglicher-
weise bis hin zum Bürgerkrieg. Möglicherweise um einen,
wo Russland zum Schutz russischer Reisepassbesitzer eingreifen
«muss».

Manfred Gänsdorfer*

Es ist gar nicht so lange her, dass sich
auf dem Territorium der Ukraine weltweit
die drittgrösste Anzahl an Nuklearwaffen
befand. So viele, wie in Grossbritannien,
Frankreich und China zusammen. Mit
dem Zerfall der Sowjetunion war das Land

plötzlich zur Atommacht geworden —

ein Zustand, der 1994 im Memorandum
von Budapest vertraglich beendet wurde.
Gleich in dessen Artikel 1 verpflichteten
sich die USA, Grossbritannien und Russ-

land, als Gegenleistung für einen Nuklear-
waffenverzicht der ehemaligen Sowjetre-
publik, deren bestehende Grenzen samt
politischer und wirtschaftlicher Unabhän-

gigkeit zu achten. Ein nicht nur vermeint-
lieh bedeutender Schritt für die Ukraine,
bildete diese Vereinbarung doch die Vo-

raussetzung für den Atomwaffensperrver-

trag und Atomteststopps. Zeigen nicht

ganz 20 Jahre später die Ereignisse aufder

Krim durch die russische Annexion, dass

derartige Erklärungen mitunter das Papier
nicht wert sind, auf dem sie geschrieben
stehen? Was zählen Verträge, was zählt das

Völkerrecht?

Veröffentlichte
und öffentliche Meinung

In der sogenannten «öffentlichen Mei-

nung» wird — im Gegensatz zur «veröf-
fentlichten» — zunehmend Verständnis
für die Linie Russlands geäussert. Im
geostrategischen Match um den Preis des

Machtvakuums Ukraine, ausgetragen zwi-
sehen den Mannschaften Washingtons
(verstärkt mit nicht ganz eingespielten Ak-
teuren Brüssels) und Moskaus, zeigt man
immer häufiger Verständnis für so man-
ches grobe Foul des russischen Spielfüh-
rers. Sind es die Erfahrungen um einen

aufwendigen, aber vergeblich geführten

Krieg des Westens in Afghanistan oder die

Rechtfertigung des Irak-Krieges (die sich
letztlich als Betrug herausstellte) ein Grund
dafür, über einen glatten Völkerrechts-
bruch hinwegzusehen? Sind es die Ent-
hüllungen des Edward Snowden, der pi-
kanterweise in Moskau Asyl geniesst, die

Prorussische Milizen in Slawjansk.
Bild: AP/Russian Reporter Magazine

Zweifel an der Ehrlichkeit aufkommen
lassen, mit dem Export von «Western Va-
lues» Interessen durchsetzen zu wollen?
Wird hier mit der Sehnsucht von Men-
sehen gespielt, die sich dringend eine An-
hebung des Lebensstandards wünschen
und dies ganz eng mit einer Orientierung
nach Westen verknüpfen? Wer je in der
Ukraine ausserhalb der Villen reicher Oli-
garchen auch nur ein paar Tage verbracht
hat, weiss, wovon die Rede ist. Lebensum-
stände, die in unserer Heimat als men-
schenunwürdig bezeichnet werden, gelten
mitunter aus ukrainischer Sicht als para-
diesisch.

Neutralität
als Handlungsempfehlung

Auch bei uns in Osterreich ist in zuneh-
mendem Masse zu vernehmen, sich hier
nicht «einmischen» zu wollen. Schliess-

lieh macht man ja mit Russland ganz gute
Geschäfte, eines der heimatlichen Ski-

Idole ist sogar mit Putin befreundet und
ein Kammerpräsident erklärt, ohne dabei

zu erröten, dass zwar Sanktionen der EU
und der USA verständlich und notwendig
wären, aber die heimische Wirtschaft da-

für nicht zur Verfügung stehe. Dafür sen-
det gar der Aussenminister Neutralitäts-

experten nach Kiew, um den in Nöten
befindlichen Ukrainern gute Tipps zu ge-
ben. Solche über Neutralität österreichi-
scher Prägung? Es sprengt den Rahmen
eines Gastkommentars, zu hinterfragen,
ob es dabei um eine aus dem Völkerrecht
abzuleitende oder lediglich um einen Ver-
haltenskodex der Unparteilichkeit geht.
Vielleicht gar nur um einen Mythos, mit
dem man Wohlstand in Freiheit ver-
knüpft und der eher in innenpolitischen
Auseinandersetzungen aus der Argumen-
tationslade gezogen wird, wenn es gilt,
Wählerstimmen zu maximieren.

Der Staat und der Verlust
seines Gewaltmonopols

Selbst in Bündnissystemen darf für je-
den Staat angenommen werden, zumin-
dest im unteren Bereich der Bedrohungs-
skala seine Hausaufgaben zu erledigen,

Es gab keine derartige Rechtfertigung
für den Irak-Krieg (im Bild 155 mm Granaten

Bild: US Government

10 ASMZ 08/2014



Sicherheitspolitik

wiewohl es freilich bequem wäre, diese

Erledigung an andere (an wen?) zu delegie-

ren und sich im «politischen Lehnstuhl»
auf die Beobachterrolle zu beschränken.

Nicht umsonst gibt es etwa in der NATO
auch Mindestrichtlinien für militärische
Budgetansätze (Anm.: heimischen NATO-
Befürwortern sei ins Stammbuch geschrie-

-

Vergeblicher Krieg: U.S. Marines in Afghanistan, 2005
Bild: U.S. Dept. of Defense

ben - das Dreifache des österreichischen).

Angesichts neuer Konfliktformen (z.B.
asymmetrischen) kommt der Aufrechter-
haltung des staatlichen Gewaltmonopols
für Einsätze im Inneren eine besondere
Rolle zu. Dieses scheint in der Ukraine ver-
lorengegangen.

Ob die grünen Männer, die sich dort
im Osten als prorussische Kräfte dekla-
rieren, vom Mars oder von Putin kom-
men, spielt zunächst keine wesentliche
Rolle. Wenn auch einheitliche Ausrüs-

tung und moderne Bewaffnung eher auf
Letzteres schliessen lassen: Fakt ist, dass

es sich um keinen Konflikt handelt, in
dem es gilt, Territorium zu verteidigen
oder zurückzuerobern. Da wäre selbst eine

aus ihrem Sarg hüpfende NATO nicht
hilfreich. Es geht um eine höchst aktuel-
le und existente Bedrohung, die angetan
ist, das ukrainische Staatsgefüge zu de-
stabilisieren oder gar zu lähmen — mögli-
cherweise bis hin zum Bürgerkrieg. Mög-
licherweise um einen, wo Russland zum
Schutz russischer Reisepassbesitzer ein-
greifen «muss».

Österreich - Lessons Learned?

Eine von vielen Lehren: Abgewirtschaf-
tete Streitkräfte sind nicht über Nacht wie-
derherzustellen. Das ukrainische Beispiel
der Aufstellung einer neuen National-
garde zeigt dies recht deutlich - bei allem

Respekt vor der Entschlossenheit der jun-
gen Menschen, sich dafür herzugeben —

es braucht Jahre, um eine solche Garde zu

organisieren. Eine kleine, selbst hochpro-
fessionelle Truppe reicht wegen der not-
wendigen grossen Zahl an Ordnungskräf-
ten nicht aus. Besonders dann, wenn es

an mehreren Stellen gleichzeitig brennt.
Was gebraucht wird,
ist eine grosse Anzahl

von Soldaten - «many
boots on the ground».

Osterreich befindet
sich in der glücklichen
Lage, seit vielen Jah-

ren keiner konventio-
nellen militärischen
Bedrohung ausgesetzt
zu sein. Im nicht-kon-
ventionellen Bereich
sieht dies freilich an-
ders aus. Aus die-
sem Gefahrenpoten-
zial sind Einsatzsze-
narien abzuleiten, die
fast allesamt ergeben,
dass es geradezu ana-

chronistisch ist, ein Präsenzheer aus 16 000
Berufssoldaten und 20 000 Auszubilden-
den (pro Jahr) zu unterhalten, wobei letz-

tere unmittelbar nach Erreichen des Aus-
bildungszieles stets entlassen werden. Kein
Heer, sondern nur Stückwerk eines sol-
chen: ein auf zehn Einrückungstermine
verteiltes «perpetuum mobile militaris»,
dessen oberster Zweck die Beschäfti-

gung des Ausbildungspersonals zu sein
scheint.

Es wäre das Gebot der Stunde, end-
lieh ein Heer zu organisieren, das auch
der Gesetzgeber fordert: Mit einer wirk-
liehen Reform zu einem Bedarfsheer als

Miliz mit allgemeiner Wehrpflicht — als

eine Gemeinschaftsaufgabe der Osterrei-
eher!

* Vormals Berufsoffizier (Brigadegeneral), Politik-
Wissenschaftler, zuletzt als Gastprofessor für Si-

cherheitspolitik am George C. Marshall Center
in Garmisch-Partenkirchen. 20 Jahre Herausge-
her der Zeitschrift Der Offizier. Auslandseinsät-

ze bei UN-Missionen (UNFICYP, Zypern und
UNDOF, Syrien/Israel). Autor zahlreicher sicher-

heitspolitischer Publikationen.

Brigadier i R

Manfred Gänsdorfer

Mag. phil.

Militärpublizist
AT-7202 Bad Sauerbrunn

Das 1/I/orfdesCdA
1. August 2014

Gescdäfzfe /.eser/'nnen

und /.eser der AS/WZ

Zuersf i/i/ünscde /cd

/dnen i/on Herzen e/-

nen sedönen A/af/'ona/-

/e/'erfag. Der Tag, der
uns aued daran er/nnern so//, w/'e anse-
re l/br/ddren /ur S/cd erde/t and Fre/'de/'f

e/'ngesfanden s/'nd. Fr /'sf d/eses /adr
zadem aaed e/nem desonderen Fre/gn/s
gew/'dmef. Vor exa/cf 200 /adren daden
unsere /W/'//'zso/dafen den 2. Augusf i/or
a//em dam/'f i/erdracdf, za pac/cen. A/acd-

dem am 2D. /u// 2924 Ösferre/'cd-Ungarn
Serd/en den /Cr/'eg er/c/ärf daffe, sfe//-
fe der Scdwe/'zer Dundesraf d/e Armee
am 32. /u// au/T/Tceff, dei/ors/e dann am
3. Augusf i/o//sfänd/'g mod/7/s/erf ivarde.
D/e Der/'cdfersfaffung /n unseren /Wed/en

üder den Frsfen l/l/e/f/cr/eg /sf um/dng-
re/cd. /Wanspr/cdfderze/fi/ora//em aued

i/on der de/g/seden Sfadf Egern und der
«scdrec/c//'cden und /uredfdaren /Cr/eg-

/udrung» m/f den dama/s neuen edem/-
seden l/l/a/fen.
«Dama/s scdrec/c//cd»? /Cr/eg /sf 2024
n/cdf wen/'ger scd//mm. D/e Ausi/i//r/cun-

gen /ur So/dafen und Dei/ö//cerung s/'nd

g/e/cdged//eden. Fs g/'df Fod undZersfö-

rang. Gerade darum daf der Armeeau/-
frag «/Cr/egsi/erd/nderung» grössfe De-

deufung. Um d/'esen Au/frag g/audwür-
d/'gzu er/u//en, drauedf es Fafen, zui/i/e/-
/en muf/'ge...
Fr dedeufef, unserer /W///zarmee /W/ffe/

und Ausd/'/dung m/fzugeden, dam/f s/'e

/m F/nsafz/d// - aued wenn er deufe un-
wadrscde/n//cd sede/nf- er/u//f. l/l//r da-
den /n d/'esen /Wonafen m/'f der l/l/e/'fer-

enfw/'c/c/ung derArmee d/'e Cdance, ecdfe

undnöf/'ge l/erdesserungen /'n den Dere/'-

eden Dere/'fscda/f, Ausd/'/dung und Aus-

rüsfung umzusefzen.
DerS/'Po/ D2020, d/'e i/eränderfen Päd-

mended/'ngungen, aderaued d/'e de/cann-

fe «/Wänge/d'sfe» ze/'gen, dass d/'e l/l/FA

nöf/'g /'sf. F/'n D//'c/cau/d/'e Fnfw/'c/c/ungen
/'n der l/l/e/f, aderaued d/'epo//'f/'scden For-

derungen /'n derScdwe/'z, desfäf/'gen d/'e

F/'cdf/'g/ce/'f. F/'n l/erg/e/'cd m/'f den er/cann-

fen und adseddaren P/'s/'/cen ze/'gf d/'e

moderne Ausr/'cdfung, und d/'e Sfru/cfur
/'n l/erd/'ndung m/'f dem /.e/sfungspro/z/o/-
/endarf d/'e F/ex/'d/7/'fäf. /cd d/'n gespannf
au/d/'e D/'s/cuss/'on rund um d/'e Dofscda/f
des Dundesrafes zur l/l/FA.

Porps/commandanfAndre D/affmann

Cde/derArmee
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